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Norm

EO §7

EO §9

Rechtssatz

Das Klagebegehren einer Anfechtungsklage, die sich auf eine anfechtbare Veräußerung von Sachen gründet, hat nach

ständiger Rechtsprechung auf Duldung der Exekution in das Objekt der anfechtbaren Sache zu lauten, allenfalls auf

Zahlung bei Exekution in dieses Objekt.

In der Realexekution kommt als Verp9ichteter grundsätzlich nur jemand in Frage, der im Grundbuch als Eigentümer

aufscheint. Bei einer bloßen Sachhaftung kann immer nur der Eigentümer der in Exekution zu ziehenden Liegenschaft

der Verp9ichtete sein. Dies gilt auch, wenn ein Erwerber einer Liegenschaft aufgrund einer Anfechtungsklage verurteilt

worden ist, die Exekutionsführung darauf zu dulden.
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